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Bearbeitungstabelle Revier: Grabow,  Vorgang: Bewertung Vorentwurf Flächennutzungsplan 2025 der Stadt Beelitz und Ortsteile, TöB vom 10.04.2025  
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     Buch _01  
OT Buchholz -  
südöstlich 
Bahnschienen 

Umweltbericht S. 92

 

geplante Fläche: 1,44 ha  

Die Fläche ist vollständig mit Wald 

bestanden.  

Gemarkung Buchholz, b. Beelitz, 

Flur 1, Flurstücke 220 und 221 (Abt. 

4319 a 1, GKI Alter 146 und 88, mit 

lockerem Laubholzunterstand, 

Standort Z1, frisch, 

wasserbeeinflusst); Flurstück 222  

Abt. 4319 a 3, GKI, Alter 103, mit 

lockerem Laubholzunterstand, 

Standort Z1, frisch, 

wasserbeeinflusst, verschiedene 

Laubholzarten sind hier 

offensichtlich sehr wüchsig ) 

Flurstücke 227,228,229,230 (Abt. 

4319 b 0, GKI, Alter 123,73 und 

103, Laubholz, insbes. im 

Randbereich, Standort Z1, frisch, 

wasserbeeinflusst ) 

 

 

Auf der gesamten, als 
Wohnbebauung 
vorgesehenen Fläche, 
liegen folgende, nicht 
kompensierbare 
Waldfunktionen: 
 
Abt. 4319 a 1 -  WF 3300 
(Lärmschutzwald) zu 98 %, 
3100 ( lokaler 
Klimaschutzwald ) zu 98 
%, 8102 ( Erholungswald 
Stufe 2 ) zu 98 %  
Abt. 4319 a 3 -  WF 3100 
zu 95 %, WF 3300 zu 95 % 
und WF 8102 zu 95 %  
(Abt. 4319 b 0  -  WF 3100 
zu 93 %, WF 3300 zu 95 % 
und WF 8102 zu 95 % 
 
Es handelt sich daher um 
einen besonders 
wertvollen, 
schutzbedürftigen 
Waldbereich.  
Die vorhandenen 
Waldfunktionen sind nicht 
kompensierbar 

Ein Wald-aufwiegendes 

außerordentlich hohes, 

öffentliches Interesse ist 

nicht beschrieben. Im alten 

FNP von 2001, ist die 

Fläche als Wald 

ausgewiesen.  

Aus forstfachlichen und 

forstrechtlichen Gründen, 

wird der geplanten 

Waldumwandlung mit dem 

vorliegenden Planstand im 

Hinblick auf die besondere 

Wertigkeit des überplanten 

Waldes nicht zugestimmt, 

u.a. auch, da für die 

geplanten 

Wohnbauflächen „Buch 02“ 

und „Buch 03“, im OT 

Buchholz bereits 

insgesamt 4,32 ha 

Freifläche für den Zweck 
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Abt, 4319 a 3, Blickrichtung SO

 

 

 

Abt. 4319 b 0, Blickrichtung SW 

 

 

(Ausschluss 
Waldumwandlung). 
Weiterhin handelt es sich 
um einen frischen, 
wasserbeeinflussten 
Standort (Z1) welcher  
insbesondere Laubholz-
geeignet ist und bereits 
jetzt Laubholzanteile 
aufweist. 
Im Landschaftsrahmenplan 
(Karte LRP) ist zudem 
diese Fläche 
folgendermaßen 
gekennzeichnet: „Erhalt 
und Aufwertung von 
Landschaftsteilen mit 
hoher Bedeutung für das 
Landschaftsbild und die 
landschaftsbezogenen 
Erholung“ 
 
 

der Wohnbebauung 

geplant sind, so dass die 

Notwendigkeit der 

Waldflächen-

Inanspruchnahme sich aus 

den Planangaben nicht 

erschließt.  

Die Festsetzungen des 

LRP unterstreichen diese 

Einschätzung.  

Die geplante Fläche 

befindet sich in Gänze im 

Naturpark „Nuthe –

Nieplitz“. 
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Buch_04 OT 
Buchholz – westlich 
B 2 und 
Bahnschienen 

Umweltbericht S.98 Vorentwurf

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-geplante Fläche : 4,17 ha 

  

Davon sind ca. 0,92 ha mit Wald 

bestanden. 

Die betroffenen Flächen mit Wald 

sind : 

Gemarkung Buchholz, b. Beelitz, 

Flur 2, Flurstück 161/2 ( Abt. 4327 x 

1, nur in Grundkarte, nicht im DSW-

Datenbestand ), Ersatzmaßnahmen 

auf dem bewaldeten Bereich der 

geplanten Gewerbefläche ( 

Kiefernkultur mit Linde sowie 

Eichen und Robinien 

unterschiedlichen Alters, 

hauptsächlich im Randbereich ), 

angrenzende Standorte A1 und A2 

g, Standort hier wahrscheinlich 

ähnlich ( frisch bis schwach 

grundfrisch ), wasserbeeinflusst, 

verschiedene Laubholzarten sind 

hier offensichtlich sehr wüchsig, auf 

ca. 0,78 ha, sowie Flurstück 203, 

auf ca. 0,14 ha, Pappelbestand  

 

 

 

- für die geplante 

gewerbliche Baufläche, ist 

kein Wald-aufwiegendes 

öffentliches Interesse 

nachgewiesen, welches 

die Inanspruchnahme von 

0,92ha Wald bei 4,17 ha 

Planfläche als erforderlich 

ausweist.              

Diesen Waldflächen sind 

die nicht kompensierbaren 

Waldfunktionen 3100 

(lokaler Klimaschutzwald) 

zu 91 % und 3300 

(Lärmschutzwald) zu 100 

% zuzuordnen.  

Weiterhin ist im DSW für 

die angrenzende Abteilung 

4327 a 0 zu 27 % die 

Waldfunktion 6400 (FFH-

Gebiet) und zu 1 %  die 

Waldfunktion 6610 ( 

geschützter Biotop ) 

hinterlegt. Direkt daneben, 

auf der östlichen Seite, 

befindet sich der 

„Wittbrietzener 

Upstallgraben“  (Teil des 

Bereits die Waldfunktionen 

3100 und 3300 stellen 

Ausschlusswaldfunktionen 

für eine Waldumwandlung 

dar.  

Weiterhin wird festgestellt, 

dass die Waldfläche 

infolge ihres 

wasserbeeinflussten 

Standortes und der damit 

einhergehenden guten 

Laubholztauglichkeit, der 

bereits in recht hohem 

Umfang vorhandenen 

Laubholzbestände sowie 

der unmittelbaren Nähe 

zum FFH-Gebiet, als 

wertvoll betrachtet werden 

muss.  

Der 

Landschaftsrahmenplan 

weist weiterhin östlich 

angrenzend an diese 

Fläche, in unmittelbarer 

Nähe folgendes aus:          

„ Erhalt und Aufwertung 

von Laubwäldern und 

Laubholzforsten„ Das sind 
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            Vorentwurf Begründung FNP S. 172   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abteilung 4327 x 1/1 Blickrichtung 

SW 

 

 

 

 

Laubholzbestand in unmittelbarer 

Nähe der geplanten Gewerbefläche 

Buch_04, Blickrichtung NO 

 

 

 

FFH-Gebietes „Obere 

Nieplitz“). 

Die geplante 

Gewerbefläche befindet 

sich in Gänze im LSG 

„Nuthetal-Beelitzer Sander“ 

und im Naturpark „Nuthe-

Nieplitz“. 

 

 

die Flächen unmittelbar an 

der Nieplitz. Ursprünglich 

sollte die gesamte Fläche 

bis Ende 2023 rückgebaut 

sein. Das ist allerdings 

noch nicht erfolgt. Danach 

sollte das eigentliche 

Betriebsgelände 

rückgebaut und   

renaturiert werden. Von 

der beabsichtigten 

Renaturierung weicht die 

Stadt Beelitz hiermit ab 

und will die gesamte 

Fläche, einschließlich der 

Waldflächen, einer 

gewerblichen Nutzung 

zuführen (siehe 

Vorentwurf-Begründung, S. 

172). Im Vorentwurf 

(Begründung) S. 173, steht 

auch, dass noch mit dem 

LBGR abgestimmt werden 

muss, inwieweit vom 

bestätigten 

Abschlussbetriebsplan 

abgewichen werden kann 

(der eingereichte 
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               Vorentwurf Begründung S. 173 
 

 

Abschlussbetriebsplan 

wurde im Dezember 2016 

zugelassen).  

In der Zusammenschau 

dieser Angaben ist eine 

Zustimmungsfähigkeit zum 

Vorhaben mit dem 

gegenwärtigen Planstand 

waldrechtlich nicht 

begründbar. 
 

 
 
 
ENDE vorläufige Planbewertung (Vorentwurf FNP), Teil Revier Grabow 
 


